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“Ein erheblicher Te il der  
Bevölkerung, die man mit Sozial

versicherungen schützen will,  
hat nichts von dieser Vorlage”

Ueli Kieser

“Eine saubere Reform sieht anders aus”

Altersvorsorge · Ueli Kieser und Marc Hürzeler  
sind sich einig: Die  Reform der Altersvorsorge über-
zeugt versicherungstechnisch nicht. Die politische 
 Kompromisslösung gehe wichtige Probleme nicht an.

plädoyer: Am 24. September 
können die Stimmbürger über 
die Altersreform 2020 ent
scheiden. Das rund 60seitige 
Gesetzespaket enthält eine 
Fülle von Änderungen der  

AHV und des Pensionskassen
gesetzes (BVG). Zusammen
gefasst: Ein starker Abbau der 
Pensionskassenrente soll mit 
einem Zustupf von 70 Franken 
bei der AHV beliebt gemacht 

werden. Die Erhöhung der 
AHVRente wird durch höhere 
Prämien und höhere Mehr
wertsteuern erkauft. Ist die 
Koppelung der beiden Säulen 
gesetzgeberisch sinnvoll? 
Ueli Kieser: Die Vorlage wollte 
verschiedene Interessen ausbalan-
cieren. AHV und BVG wurden 
bewusst miteinander verknüpft. 
Es stellt sich aber die Frage, ob die 
Vorlage ausgewogen ist oder nicht. 
Die Antwort: Für mich ist diese 
Reform ein Murks! Man wollte 
eine Vorlage, die im Parlament 
eine Mehrheit findet – und hat 
dies haarscharf erreicht. Versiche-
rungsrechtlich überzeugt das Er-
gebnis nicht. Eine juristisch sau-
bere Vorlage sieht anders aus. 
Beispiel: Neurentner sollen 
70 Franken mehr AHV erhalten, 
alle anderen jedoch nicht. Zudem 
ist in der beruflichen Vorsorge die 
Übergangsgeneration relativ weit 
gefasst. Heute 45-Jährige und Äl-
tere werden stark privilegiert. 
Marc Hürzeler: Ich bin gleicher 
Meinung. Die Vorlage ist eine po-
litische Kompromisslösung. Ver-
sicherungsrechtlich überzeugt es 
nicht, wenn versucht wird, Ein-
bussen in der 2. Säule mit der  

Darüber wird am 24. September abgestimmt
Die Reform der Alters vor
sorge enthält vor allem Än
derungen des AHVGesetzes 
und des BVG, aber auch 
neue Bestimmungen bei  
der IV, im Gesetz über die 
 Er gänzungsleistungen und 
im ZGB. Die Folgen bei 
 Annahme der Reform:
 < Die Mehrwertsteuer steigt 

um 0,6 Prozent.
 < AHVNeurentner erhalten 

70 Franken mehr pro Monat. 
 < Die Frauen werden ein  

Jahr später pensioniert und 

 zahlen ein Jahr länger Bei
träge. 
 < Die AHVBeiträge steigen 

für alle Unter65Jährigen.
 < Pensionskasse: Die Lohn

abzüge steigen, prozentual 
am meisten bei den Wenig
verdienern und Teilzeitan
gestellten. Der gesetzliche 
Umwandlungssatz sinkt von 
6,8 auf 6 Prozent – die Ren
ten sinken um 12 Prozent. 

Die monetären Auswirkun
gen beim Schweizer Median
lohn von 77 124 Franken: 

 Angestellte zahlen bis zur 
Pensionierung 18 220 Fran
ken höhere Sozialversiche
rungsbeiträge, Frauen 
26 500 Franken mehr. Wer 
mit 65 Jahren pensioniert 
wird, erhält eine leicht  
höhere AHVRente (Ledige 
70 Franken, Verheiratete  
bis 113 Franken) und eine 
leicht tiefere von der Pen 
sionskasse. Die Frauen ver
lieren im 65. Altersjahr eine 
AHV und Pensionskassen
rente (rund 40 000 Franken).
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“Die Vorlage enthält eine ganze Reihe 
von Gesetzesänderungen. Die Bezüger 
von Ergänzungsleistungen wollte man 
aber nicht berücksichtigen”
Marc Hürzeler

“Eine saubere Reform sieht anders aus”

1. Säule zu kompensieren, und da-
bei der Kreis der Begünstigten 
nicht identisch ist mit jenem, der 
von den Kürzungen betroffen ist.

plädoyer: Die ärmsten Leute 
– die heutigen oder späteren 
Empfänger von Ergänzungs
leistungen (EL) – stehen bei 
 Annahme dieser Vorlage 
nachher sogar noch schlechter 
da als heute. Sie bezahlen mehr 
AHV und BVGBeiträge und 
kommen bei der Pensionierung 
inklusive Ergänzungsleistungen 
auf das gleiche Einkommen. 
Sie bezahlen aber mehr 
Mehrwertsteuern und höhere 
Einkommenssteuern als heute.  
Denn Ergänzungsleistungen 
sind steuerfrei, im Gegensatz 
zur AHV und Pensions  
kassen rente. Finden Sie das 
 akzep tabel?
Kieser: Nein. Für diese Leute 
bringt die Vorlage nichts. Dabei 
haben wir es hier mit Sozialversi-
cherungen zu tun. Da müsste man 
sich doch überlegen, wie man den-
jenigen Leuten eine Leistung ver-
mittelt, die sie wirklich brauchen. 
Die Ergänzungsleistungen hätte 
man in diese Vorlage hineinneh-

men und die  Schwellenwerte im 
EL-Gesetz erhöhen müssen. So-
zialversicherungsrechtlich wäre 
das sinnvoller gewesen. Aber die 
EL-Revision wird gerade erst im 
Parlament diskutiert. Und es sieht 
nicht nach Verbesserungen der 
Leistungen aus, im Gegenteil.
Hürzeler: Die Reform enthält 
eine ganze Reihe von Gesetzesän-
derungen – bis hin zum Steuer-
gesetz. Wenn da die Ergänzungs-
leistungen fehlen, bestätigt das 
mein Gefühl, dass man die EL-Be-
züger nicht berücksichtigen woll-
te. Das ist schade, da dadurch ein 
Teil der betroffenen Bevölkerung 
gewissermassen vergessen geht.
Kieser: Vielleicht befürchtete das 
Parlament, die Revision zu über-
laden. Hätte man die EL-Bezüger 
mitberücksichtigt, wäre vermut-
lich der Kompromiss mit den 
 Bürgerlichen nicht mehr möglich 
gewesen. Versicherungsrechtlich 
bedeutet das Ergebnis des Austa-
rierens: Ein erheblicher Teil der 
Bevölkerung, den man mit Sozi-
alversicherungen schützen will, 
hat nichts von dieser Vorlage. 

plädoyer: Heutige und 
künftige Rentner werden in 

der  AHV neu unterschiedlich 
behandelt. Ein vertretbares 
Novum?
Kieser: Der Zustupf von 70 Fran-
ken ist versicherungstechnisch si-
cher nicht richtig. Es ist eine Pau-
schale, die alle künftigen Rentner 
erhalten – auch wenn sie nur kur-
ze Zeit Beiträge bezahlten. Ande-
rerseits erhalten die heutigen 
Rentner nichts, obwohl sie viel-
leicht über 40 Jahre Prämien zahl-
ten. Mit diesen 70 Franken hat 
man ein paar Grundsätze über 
Bord geworfen. 

plädoyer: Diese 70 Franken 
sind laut Gesetz fix. Das 
bedeutet: Der Betrag wird real 
immer kleiner, weil er im 
Unterschied zum andern Teil 
der Rente nie an die Teuerung 

Marc Hürzeler, 38, ist 
Professor für Sozialver
sicherungsrecht an der 
Universität Luzern. Zudem 
ist er Konsulent  einer An
waltskanzlei in Basel und 
als Stiftungsrat in zwei 
Vorsorgestiftungen tätig. 

Ueli Kieser, 61, Rechts
anwalt, ist Titularprofessor 
für Sozialversicherungs 
und Gesundheitsrecht  
an den Universitäten 
St. Gallen und Bern und 
Ersatzrichter am Zürcher 
Verwaltungsgericht.
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angepasst wird. Die junge 
Generation von heute, die 
Jahrzehnte mehr AHV ein
zahlen muss, hat wohl im Alter 
praktisch keinen realen Zustupf 
mehr. Eine sinnvolle Lösung?
Kieser: Es stimmt, diese 70 Fran-
ken stehen ohne Bezug zur Höhe 
der übrigen Rente im Gesetz. Es 
ist nicht vorgesehen, diesen Be-
trag – wie die übrige Rente – an 
die Teuerung anzupassen. Ich fra-
ge mich zudem, warum man die 
IV-Rentner vergass. Die IV-Rent-
ner werden kaum verstehen, wa-
rum nicht auch sie diese 70 Fran-
ken bekommen. 
Hürzeler: Hier will man mit der 
Vorlage hinsichtlich der Leis-
tungsberechnungen zum ersten 
Mal eine Ungleichheit zwischen 
den AHV- und IV-Renten einfüh-
ren. Seit es diese beiden Versiche-
rungen gibt, berechnete man die 
Renten bisher immer gleich. Zu-
dem wäre zu berücksichtigen ge-
wesen, dass sich die Senkung des 
Umwandlungssatzes im BVG 
nicht nur bei den Altersrenten, 
sondern auch bei den BVG-Inva-
lidenrenten bemerkbar machen 
wird, da die IV-Renten mit dem-
selben Umwandlungssatz berech-
net werden wie die Altersrenten.
Kieser: Was mich bei der AHV 
auch noch stört: Neu kann man 
durch Erwerbstätigkeit nach Al-
ter 65 AHV-Lücken füllen. Das 
klingt an sich gut – aber davon 
profitieren natürlich wieder die 
Leute, die in besseren Verhältnis-
sen leben, die auch nach 65 eine 
Stelle haben und genug verdienen. 
Wer aber Lücken hat, gekündigt 
wurde oder krank ist, kann sie 
nicht schliessen. Eine solche Re-
gelung kann ich nicht verstehen. 

plädoyer: Die Altersreform 
behandelt die Rentner je nach 
Zivilstand unterschiedlich. 
 Ehepaare sollen mehr als 
200 Franken mehr Rente 
erhalten. Ist das versicherungs
rechtlich auch ein Murks?

Hürzeler: Tatsächlich schafft die 
Vorlage neue Ungleichbehandlun-
gen. Andere werden nicht beho-
ben – wie etwa die Ungleichbe-
handlung der Geschlechter bei 
den Hinterlassenenrenten. Das 
Parlament hat sich bewusst dafür 
entschieden, diese Ungleichbe-
handlung im Gesetz stehen zu las-

sen. Gut für die Witwen, sehr 
schade für die Witwer, die in der 
AHV weiterhin schlechtergestellt 
bleiben.
Kieser: Rein rechtlich ist dies 
schwer verständlich. Aber eine So-
zialversicherung spiegelt auch die 
aktuelle Gesellschaft. Und heute 
ist die Ausgangslage immer noch 
so, dass mehr Frauen als Männer 
Teilzeit arbeiten oder nicht er-
werbstätig sind. Deshalb sind die 
Witwen bessergestellt. Im Haft-
pflichtrecht werden die beiden 
Geschlechter gleich behandelt, 
auch zunehmend im Familien-
recht – in der Sozialversicherung 
hingegen nicht. Deshalb wäre es 
plausibel gewesen, dies ebenfalls 
aufzugleisen. 

plädoyer: Politiker drohen, in 
Zukunft werde alles noch 
schlimmer, wenn das Volk 
dieser Vorlage nicht zustimmt. 
Eine Erhöhung des Renten
alters in der AHV oder höhere 
Beiträge sind im neuen Artikel 
110a aber schon aufgegleist: 
Wenn der AHVFonds nur 

noch zu 80 Prozent gefüllt ist, 
muss der Bundesrat dem 
Parlament «Stabilisierungs
massnahmen» unterbreiten. 
Die Babyboomergeneration hat 
aber in den letzten Jahrzehnten 
ein AHVVermögen von  
rund 45 Milliarden aufgebaut. 
Warum soll dieses Geld nicht 
für diese Generation ausgege
ben werden? 
Kieser: Ja, gestützt auf diesen Ar-
tikel könnte man anstreben, die 
Mehrwertsteuer oder die Prä mien 
nochmals zu erhöhen – oder das 
Rentenalter. 
Hürzeler: Dieser Artikel ist ein 
Einfallstor für Änderungen, das 
stimmt. Aber wenn man beispiels-
weise im Gesetz das Rentenalter 
ändern will, könnte das Referen-
dum ergriffen werden. Dann 
müsste ja Artikel 21 des AHV-Ge-
setzes geändert werden. 

plädoyer: Artikel 13 Absatz 2 
BVG gibt den Pensionskassen 
die Befugnis, das Rentenalter 70 
einzuführen. Hier wäre also 
nicht einmal eine Gesetzes
änderung nötig – ein Entscheid 
des Stiftungsrates der Pensions
kasse genügt. Eine richtige 
Neuerung? 
Hürzeler: Der heutige Artikel 13 
BVG lässt es bereits zu, dass Pen-
sionskassen ein anderes als das ge-
setzliche Rentenalter in ihren 
Reglementen festlegen können – 
in der Regel ist das ein tieferes, ge-
legentlich findet man auch heute 
schon reglementarische Lösungen 
mit einem Frauenrentenalter 65. 
Bisher war es aber ab  Alter 58 
möglich, von der Pen sionskasse 
eine Rente zu beziehen, wenn das 
im Reglement so vorgesehen war. 
Neu ist das erst ab 60 möglich. 
Das ist eine erhebliche Redukt ion 
der Autonomie der Vorsorgeein-
richtungen. Ich frage mich, ob 
diese Neuerung erforderlich war. 
Für viele Versicherte bedeutet das 
den Verlust einer Errungenschaft 
der letzten Jahre.

“Die IVRentner 
werden kaum 
 verstehen, warum  
nicht auch sie  
diese 70 Franken  
bekommen”
Ueli Kieser
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Kieser: Die neue Regelung ist 
eine Verschlechterung. Aber das 
war der erklärte politische Wille 
des Bundesrats. Er wollte weg vom 
Rentenalter 58. 

plädoyer: Die für die Versi
cherten einschneidendste 
Änderung liegt in der Senkung 
des Mindestumwandlungs
satzes, einer Rentenkürzung 
um 12 Prozent – obwohl die 
Reserven der Pensionskassen 
noch nie so hoch waren wie 
heute: Ende 2015 lagen sie bei 
116,4 Milliarden Franken 
(«Saldo» 4/2017). Die Versi
cherten zahlten in den letzten 
Jahrzehnten viel Geld ein, 
das nicht ihnen, sondern den 
Pensionskassen gehört. Und 
jetzt kürzt man ihnen die 
Renten. Die Zwangsbeiträge 
für die 2. Säule sind fix, die 
Leistungen nicht. Ist es fair, 
ohne Not die Räder am 
fahrenden Zug zu wechseln? 
Kieser: Wenn man als Versicher-
ter Beiträge zahlt, die Leistungen 
und Prämien aber je nach Laune 
der Politiker geändert werden, be-
wegen wir uns weg von einer Ver-
sicherung, die eine bestimmte 
 Prämie für bestimmte Leistungen 
zahlt. Dann bewegen wir uns hin 
zu einem staatlichen Vorsorge-
system. Die 2. Säule war aber bis-
her als Versicherung gedacht und 
konzipiert. 

plädoyer: Mit dem BVG wurde 
1985 eine obligatorische 
Versicherung verbunden mit 
individuellem Alterssparen 
eingeführt. Jetzt kürzt man  
die Renten ohne Not um 
12 Prozent. Gleichzeitig 
garantiert die Vorlage den 
Versicherungen, dass sie für 
Todesfall und Invaliditäts 
leistungen bis zu 100 Prozent 
höhere Prämien verlangen 
dürfen, als sie Leistungen 
erbringen müssen. Wird das 
BVG also eher zum Wohl der 

Versicherungen revidiert, und 
die Versicherten haben das 
Nachsehen?
Hürzeler: Tatsächlich wird im ge-
änderten Artikel 38 Absatz 2  
des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes neu ein Maximalrahmen von 
zulässigen Risikoprämien festge-
legt. Es handelt sich dabei aber 

eben um einen Maximalrahmen. 
Zu hohe Risikoprämien führen 
letztlich zu höheren Überschüs-
sen. Und diese werden auf ein 
Überschusskonto eingezahlt, das 
zugunsten der Versicherten zu 
 verwenden ist. Die maximale 
 Gewinnentnahme  bleibt gleich: 
Die in der 2. Säule tätigen Versi-
cherungen dürfen Gewinne von 
maximal 10 Prozent des Jahresum-
satzes entnehmen und an die Ak-
tionäre  auszahlen. Ich kann mich 
dieser Legal Quote nach wie vor 
anschliessen, schliesslich bieten 
die Versicherer auch Garantien 
und Sicherheiten. So kann zum 
Beispiel eine Vorsorgeeinrichtung 
mit Vollversicherung auch nicht 
in Unterdeckung geraten. Das ist 
für viele Versicherte und auch Ar-
beitgeber ein Pluspunkt. Meines 
Erachtens sollte ein Versicherer 
 einen gewissen finanziellen Anreiz 
haben, damit er das Geschäft wei-
terhin betreibt.

plädoyer: Solche Anreize gibt 
es zuhauf. Zum Beispiel  
dürfen die Pensionskassen und 

Ver sicherungen das gesamte 
Alterskapital eines ledigen 
Versicherten ohne Unterhalts
pflichten für Kinder behalten, 
wenn er vor dem Pensionsalter 
stirbt. Wäre es nicht zweck
mässig gewesen, solche Kon
struktionsfehler des BVG zu 
beheben, wenn man schon eine 
derart einschneidende Revision 
macht? 
Hürzeler: Artikel 20a BVG ist 
eine Kann-Bestimmung. Die Pen-
sionskassen können in solchen 
Fällen Leistungen erbringen, müs-
sen es aber nicht. Die meisten Vor-
sorgeeinrichtungen regeln diese 
Fälle in ihren Reglementen diffe-
renzierter und grosszügiger. Es ist 
aber richtig: Man sollte sich eine 
Änderung dieses Artikels überle-
gen. Denn das grösste  Vermögen 
des durchschnittlichen Schweizer 
Angestellten liegt heute in der 
Pensionskasse.

plädoyer: Das Parlament hat es 
auch unterlassen, das grösste 
gesetzgeberische Problem im 
BVG zu bereinigen: Pensions
kassen, die sowohl obligatori
sche wie überobligatorische 
Löhne versichern, können die 
im Gesetz geregelten minima
len Leistungen unterschreiten. 
Bei Annahme der Vorlage 
werden die Umwandlungssätze 
also nicht auf 6 Prozent sinken, 
sondern noch tiefer. Hätte dies 
nicht durch den Gesetzgeber 
behoben werden sollen? 
Kieser: Mit dem System der um-
hüllenden Kassen kann man heu-
te tatsächlich die Schutzvorschrif-
ten des BVG unterlaufen. So etwa 
den Umwandlungssatz. Man re-
det von 6 Prozent – und in Wahr-
heit ist er bei 5 Prozent oder noch 
tiefer. Diesen Punkt hätte das Par-
lament schon längstens aufgreifen 
müssen. Ich kann nicht verstehen, 
warum das Parlament diese Auf-
gabe noch immer nicht anpackt. 
Die Problematik mit den um-
hüllenden Kassen ist für mich so 

“Die Vorlage 
schafft neue 
 Ungleich  
behandlungen, 
andere werden 
nicht  behoben”
Marc Hürzeler
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stossend und ungerecht, weil sie 
die gesetzliche Regelung zum 
Schutz der Versicherten ins Leere 
laufen lässt. Eine Zweiteilung mit 
einer obligatorischen, im BVG ge-
regelten Versicherung und einer 
freiwilligen überobligatorischen 
nach VVG wäre einfach und ge-
recht. Wir kennen dieses System 
etwa von den Krankenkassen. 
Dort ist es selbstverständlich, dass 
Zusatzversicherte für ihre Prämi-
en auch zusätzliche Leistungen er-
halten. Beim BVG ist dies nicht 
unbedingt so.

Hürzeler: Auch ich finde dieses 
Anrechnungsprinzip bei den um-
hüllenden Kassen in einigen Be-
reichen stossend. Im Gesetz ist 
diese Frage nicht ausdrücklich ge-
regelt, und die Praxis des Bundes-
gerichts, die den Anwendungsbe-
reich des Anrechnungsprinzips 

stetig ausweitet, zum Beispiel auch 
auf Kinderrenten, ist höchst be-
dauerlich. Eigentlich wird in der 
beruflichen Vorsorge Transparenz 
angestrebt. Durch das Anrech-
nungsprinzip wird diese Transpa-
renz zum Teil wieder unterlaufen. 
Der einfache Versicherte kann 
nicht mehr erkennen, was er letzt-
endlich an Leistungen bekommt 
und inwiefern sein BVG-Al-
tersguthaben nach Gesetz noch 
gewährleistet ist. 

plädoyer: Auch den vorge
schriebenen Mindestzins auf 
dem Altersguthaben können 
die umhüllenden Kassen 
unterlaufen. Warum ändert der  
Gesetzgeber das nicht? 
Kieser: Ich verstehe auch nicht, 
warum das Parlament in der Al-
tersreform dieses Problem nicht 
angepackt hat. An gewissen Stel-
len hat es mit liebevoller Gründ-
lichkeit mehrere Nebenpunkte ge-
regelt, andererseits die zentrale 
Frage des Anrechnungsprinzips 
nicht aufgegriffen. Ein Beispiel: 
Neu besteht in der AHV die Mög-
lichkeit, nur einen Teil der Rente 
zu beziehen und den Rest aufzu-
schieben. Wer wird schon davon 
Gebrauch machen? Diese Rege-
lung würde bei der Umsetzung 
enorm viele Fragen aufwerfen. 
Das Parlament regelt offensicht-
lich lieber Details, statt grundle-
gende Fragen anzupacken!
Hürzeler: Immerhin, es gibt auch 
begrüssenswerte Neuerungen: Ar-
tikel 60a BVG verpflichtet die 
Auffangeinrichtung, Freizügig-
keitsguthaben auf Antrag als 
 Rente auszuzahlen. Das ist eine 
Verbesserung gegenüber der heu-
tigen Situation, weil viele Leute 
den Job kurz vor dem Pensionie-
rungsalter verlieren und eine Frei-
zügigkeitsleistung erhalten, die sie 
bis zur Pensionierung auf einem 
Konto bei einer Stiftung deponie-
ren müssen. Bisher konnten die-
se Leute nur das Kapital beziehen. 
Neu können sie das Geld an die 

Auffangeinrichtung überweisen 
und dort eine Rente beziehen.  
Kieser: Aber wie wird diese Ren-
te berechnet? Das steht nicht im 
Gesetz. Das darf die Auffangein-
richtung entscheiden. Der gesetz-
liche Mindestumwandlungssatz 
gilt hier nicht. Sie darf auch mit 
einem Umwandlungssatz von 4,3 
Prozent rechnen. 

plädoyer: Politiker behaupten, 
die Vorlage sei für Teilzeitan
gestellte oder Leute mit tiefem 
Lohn von Vorteil, weil die 

Eintrittsschwelle in die Pen 
sionskasse tiefer liegt. Rechnet 
man aber ihre Renten aus, sind 
sie später auf EL angewiesen. 
Sie müssten höhere Lohn
abzüge akzeptieren, würden 
aber unter dem Strich nicht 
mehr Rente erhalten. 

Kieser: Ja, aber mit dieser Rege-
lung sparen der Bund und die 
Kantone Ergänzungsleistungen. 
Für die Betroffenen ist der tiefe 
Koordinationsabzug meines Er-
achtens keine grosse Errungen-
schaft. Hätte das Parlament den 
sozial Schwachen wirklich helfen 
wollen, hätte er bei den Ergän-
zungsleistungen ansetzen müssen. 
Hürzeler: Das Modell laut Vor-
lage ist zudem administrativ eher 
kompliziert. Und komplexe ge-
setzliche Regelungen erfordern 
eine kostenintensive Umsetzung. 
Das belastet schlussendlich wie-
der die Versicherten. 
Kieser: Ja, das wird insgesamt 
eine sehr kostspielige Revision. 

plädoyer: Die Verwaltung der 
heute rund 1700 Pensions
kassen kostet die Versicherten 
mindestens 4 Milliarden 
pro Jahr. Zur Reduktion der 
Vermögensverwaltungskosten 
wird von Experten immer 
wieder die Gründung eines 
einzigen Pensionskassenfonds 
vorgeschlagen, wie es die AHV 
mit dem AHVFonds praktiziert. 
Warum kürzen die Pensions
kassen lieber die Leistungen der 
Versicherten und erhöhen die 
Prämien, statt die Kosten für 
die Verwaltung des riesigen 
Vermögens zu reduzieren? 
Kieser: Es stimmt: Wir zahlen 
 einen hohen Preis für unser Sys-
tem. Vielleicht wäre eine einzige 
Vermögensverwaltung eine gute 
Lösung. Denn warum sollen die 
vielen Pensionskassen ihr Vermö-
gen autonom verwalten, warum 
nimmt man es nicht zusammen 
und verwaltet es zentralistischer? 
Ich stellte das einmal in einem 
Aufsatz zur Debatte – aber der 
Aufsatz wurde nicht veröffent-
licht. Daran sieht man: Die Be-
reitschaft, inhaltliche Fragen zu 
diskutieren, ist in diesem Bereich 
nicht so gross.

Gesprächsleitung: Gjon David,

René Schuhmacher

“Die Problematik 
mit den umhüllen
den Kassen ist 
stossend. Diesen 
Punkt hätte das 
 Parlament schon 
längst aufgreifen 
müssen”
Ueli Kieser

“Hätte das   
Parla ment den 
 sozial Schwachen 
wirklich helfen 
 wollen, hätte es bei 
den Ergänzungs 
leistungen ansetzen 
müssen”
Marc Hürzeler


